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VORTRAG DES FRANZ. GESANDTEN [ANTOINE II DE LAMET? ] VOR DEN EIDG.
ORTEN

Der König [Franz I . ] habe ihn beauftragt , sie , die eidg . Orte,
seines Wohlwollens zu versichern . Leider aber habe er inzwischen

vernehmen müssen , dass die Tagsatzungsgesandten , [welche wegen

der Bündnisverhandlungen mit Frankreich zusammengekommen ] , unver¬

richteter Dinge wieder auseinandergegangen seien . Nichtsdesto¬

trotz wünsche der König , gleich seinen Vorgängern mit ihnen in

ein Bündnis zu treten . Im übrigen habe die Erfahrung eindeutig

gezeigt , dass bei ihren früheren Verbindungen beide Parteien nur

profitiert hätten . Doch wolle Frankreich das Bündnis nicht erst

dann abschliessen , wenn es die Not erfordere . Auch von seiten

der Eidgenossen bestehe kein Grund , das Bündnis nicht bereits jetzt

einzugehen . Zudem sei zu beachten , dass des Königs Territorium

sowohl dies - als auch jenseits des Gebirges [Alpen ] an eidg . Ge¬

biet stosse , so dass es dem König wie keinem andern Fürsten mög¬

lich sei , ihnen im Bedarfsfälle unverzüglich [Truppen - ] Hilfe

Zu leisten . So hätten sie gesehen , "wie da [ der König ] begegnet Jst

dem Herzogen [ Ulrich VI. ] vonn Wirttemberg 3 der da Jst gsin uwer nachbur ".

Auch müssten sie zugeben , dass Frankreich in dem nun vorgeschla¬

genen Bündnis mehr Verpflichtungen auf sich nehme als die Eid¬

genossen . So anerbiete man sich , die Pensionen zu erhöhen . Dessen

ungeachtet habe der König vor einiger Zeit vernehmen müssen , "das

Jr Min heren die Eidgnossen gemeinlich nit haben wellen annämmen söliche

pundtnuss unnd uss der ursach auch us besorg das under uch nit erwüchse Et¬

was Zweyung3 darumb das Etlich so Jn solichelpundtnuss haben wellen gan 3 von

deri andern aberfordert unnd gemant sind worden 3 dessglichen das der kung kein

Sicherheit hab funden . So hatt er erfordert sin botten Sich widerum zuo Jm

zefuegen 3 damit under uch kein unruow Erwüsche ".

Sollten sie aber dem Bündnisabschluss trotzdem zustimmen , so

stehe dem von seiten des Königs nichts im Wege.

"Alls dan der kung hatt verstanden uss uwem briefen 3 So Jr Jm geschriben

heind . . . das vonn uch den heren . . . Eidgnossen nach uwer underthonen dem



kung kein schaden sollen zugefugt werden Jn sinem kungckrich nach Jn sinem

Bertzogthunib Meylannd , Ouch Jn Gennow [ Genua ] und der graffschafft Asti,

Nach Sust an allen andern Herschaften unnd Ertrichen , So der Kung besitzt.

Unt destunder ist das geschrey das ettlicher furst [ Kaiser Karl V. , Papst

Leo X. ] Etwas erbiettenns gethan hab dem glöbigen kung nit mag nach wil

globen das Jr heren die Eidgnossen keinem fürsten Solich betelch geben haben

Oder das Jr wellind tun wider den Ewigen fryden [ 1516 ] So da Jst zwüschen

uch unnd dem heren dem Kung . "
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